
Der Energieausweis 
 
 
Bereits im Januar 2006 sollte der Gebäudeenergieausweis in der 
Bundesrepublik eingeführt werden. Der Gedanke, für Immobilienbesitzer 
und Mieter ein Instrument zu schaffen, dass einen Vergleich zwischen den 
einzelnen Immobilien erlaubt, erwies sich als ein fast unüberwindbares 
Hindernis für Politik, Wirtschaft und Verbände. 
 
 
Zweieinhalb Jahre nach der geplanten Einführung wird nun der 
Energieausweis für Wohngebäude bis Baujahr 1965 ab dem 
01.07.2008 zur Pflicht. 
 
 
Für alle anderen Wohngebäude beginnt diese Verpflichtung ab dem 
01.01.2009, für Nichtwohngebäude erst ab dem 01.07.2009. 
 
 
Freie Wahl zwischen Bedarfs- und Verbrauchsausweisen ist bis zum 
01.10.2008 gegeben. 
 
 
Unsere Empfehlung: 
 
Der Energiebedarfsausweis ist aussagekräftiger und qualitativ 
wertvoller als ein Verbrauchsausweis. Hierfür wird auf jeden Fall eine 
Besichtigung des Gebäudes durchgeführt und eine sinnvolle 
Modernisierungsempfehlung ausgesprochen. 
 
 
Beachten Sie bitte:  
 
Der Bedarfs- oder Verbrauchsausweis ist kein Ersatz für eine richtige 
Energieberatung! 
 



 



 
 
 
 
 



 
 



 


